
Variante 1:
Distanzregeln werden 
eingehalten

• Alle Personen müssen 
stets 1.5m Distanz 
zueinander einhalten 
können

• Sitzplätze sind so zu 
belegen, dass 
mindestens 1 Sitzplatz 
zwischen Personen 
oder Personengruppen 
frei bleibt 

• Personenfluss muss 
1.5m Distanz zwischen 
Personen bzw. Gruppen 
gewährleisten

falls nicht 
zumutbar

Variante 2: 
Schutzmassnahmen 
werden eingehalten

• Gästeinformation zur 
Umsetzung der 
Schutzmassnahmen, 
insb. korrektes Tragen 
der Hygienemasken

• Gäste tragen 
Hygienemasken (bei 
Stehveranstaltungen 
oder voll belegten 
Sitzplätzen) oder

• Sitzplätze sind 
voneinander durch 
geeignete 
Abschrankungen 
getrennt

• Personenfluss muss 
1.5m Distanz zwischen 
Personen bzw. Gruppen 
gewährleisten

falls nicht 
zumutbar

Variante 3: Distanzregeln 
und Schutzmassnahmen 
können nicht eingehalten 
werden

• Gästeinformation, dass 
1.5m Distanz unter-
schritten werden (kann)

• Hinweis, dass 
Kontaktdaten erhoben 
werden und es zu einer 
Quarantäne der Gäste 
kommen kann

• Kontaktdatenerhebung 
der Gäste (Name, 
Telefon und Wohnort, 
ggf. Sitzplatz oder 
Anwesenheitszeit)

• Enge Kontakte müssen 
während 14 Tagen 
ausgewiesen werden 
können

• Bei über 300 Personen 
muss die Veranstaltung 
in Sektoren unterteilt 
werden.
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